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§ 18 FLG Sonstige Grundstücke
 FLG - Flurverfassungs-Landesgesetz 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.08.2021

(1) Grundstücke, die keine land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücke sind, und Hofstellen können nur mit

Zustimmung ihrer Eigentümer der Zusammenlegung unterzogen werden. Sofern die Rücksichtnahme auf die

Landesverteidigung, Wasserwirtschaft, Bundes- und Landesstraßen, Eisenbahnen oder Anlagen der

Energieversorgung, des Bergbaues, der Luft- und Schi8ahrt, sowie auf sonstige ö8entliche Interessen nicht

entgegensteht, können solche Grundstücke jedoch ohne Zustimmung ihrer Eigentümer im notwendigen Ausmaß für

Grenzänderungen und für die Herstellung gemeinsamer Anlagen in Anspruch genommen werden. Der hiedurch

entstehende Flächenverlust ist durch Zuteilung einer Ersatz<äche auszugleichen; lassen dies die Ziele der

Zusammenlegung nicht zu, so ist eine Geldentschädigung zu gewähren, deren Höhe nach dem Verkehrswert zu

ermitteln ist. Ersatz<äche und Geldentschädigung treten hinsichtlich aller Rechtsbeziehungen zu dritten Personen an

die Stelle der in Anspruch genommenen Flächen.

(2) Zur zweckmäßigen Abrundung des Zusammenlegungsgebietes oder zur Vermeidung unvermessener Enklaven

können für Vermessungszwecke auch nicht der Zusammenlegung zu unterziehende Grundstücke einbezogen werden

(§ 2 Abs. 3 Z 3). Diese Grundstücke sind nicht zu bewerten.
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